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Stadt Buchholz i.d.N.
Der Bürgermeister DS 16-21/0536

Datum: 07.06.2019
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zur Entscheidung

Status:
Federführung:
AZ:
Verfasser/Bearbeiter:

öffentlich
FB 20 - Fachdienst Schule, Kultur u. Sport
20.04.01/BN/nb
Frau Behnen

Ausbau des nachschulischen Betreuungsangebotes in Buchholz i.d.N.
Interfraktioneller Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Buchholzer 
Liste und der Partei DIE LINKE vom 21.05.2019
Beratungsfolge: (Entscheidung durch den Verwaltungsausschuss)

Datum       Gremium Zusatzinformation

09.09.2019 Ausschuss für Schule und Sport
12.09.2019 Verwaltungsausschuss

Interfraktioneller Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
Bucholzer Liste und der Partei DIE LINKE:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Buchholz i.d.N. möge beschließen: 

1. Die Verwaltung entwickelt gemeinsam mit in Buchholz tätigen Vereinen und Schulen 
ein Konzept zur Deckung der zu erwartenden Betreuungsbedarfe für Kinder im Grund-
schulalter. Das Konzept schlägt einen Grundsatzbeschluss über Zielsetzungen und 
Rahmenbedingungen des nachschulischen Betreuungsangebotes vor. Es enthält fer-
ner erste Maßnahmen zur Umsetzung des Grundsatzbeschlusses. 

2. Das Konzept berücksichtigt sämtliche in Buchholz möglichen bzw. bereits vorhandenen 
Betreuungsformen (z.B. Hort, offene oder gebundene Ganztagsschule, nachschulische 
Betreuung durch einen Verein, Betreuung im Sportverein, durch eine Musikschule, 
etc.), sowie Möglichkeiten zu deren Kombination. 

3. Es verfolgt die Ziele einer kontinuierlichen und möglichst individuellen Betreuung in ei-
nem festen Gruppengefüge (bzgl. Kinder und Betreuung) eines ausgewogenen und ge-
sunden Mittagessens, einer Beaufsichtigung und Betreuung bei den Hausaufgaben, 
sowie individuelle Förderangebote aus den Bereichen Spiel, Sport, Musik, Theater, 
Umwelt sowie schule für die Kinder.

4. Das Konzept berücksichtigt sämtliche Anforderungen, die sich aus dem Rahmenkon-
zept inklusive Schule der niedersächsischen Landesregierung ergeben. 

5. Die Verwaltung prüft die Kosten für die Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen 
Maßnahmen, z.B. für die Erstellung von Mensen, zusätzlichen Räumen und Beschaf-
fung von Geräten. Die Verwaltung prüft ferner mögliche Fördermittel. 

Stellungnahme:

Stellungnahme der Verwaltung folgt. 
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Finanzielle Auswirkungen:

Noch nicht bekannt.

Anlage:
Interfraktioneller Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, 
Bucholzer Liste und der Partei DIE LINKE vom 21.05.2019






